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SATZUNG 
ZUR REGELUNG DES ZUGANGS ZU INFORMATIONEN 

DES EIGENEN WIRKUNGSKREISES DER STADT AUGSBURG 
 

(Informationsfreiheitssatzung – IFS) 
 
 

vom 26.07.2022(ABl. vom xxx, S. xxx) 
 

Die Stadt Augsburg erlässt aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) geändert worden 
ist, folgende Satzung: 

 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Augsburg hat Anspruch auf freien Zugang zu den bei der Stadtverwaltung 

einschließlich der Eigenbetriebe vorhandenen amtlichen Informationen, soweit ein berechtigtes, nicht auf eine entgeltliche 
Weiterverwendung gerichtetes Interesse glaubhaft dargelegt wird, nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

(2) Von der Satzung betroffen sind ausschließlich Informationen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmung 

 
Im Sinne dieser Satzung sind 
 
1. amtliche Informationen: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe 

und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu; 
 

2. Dritte: alle, über die personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen. 
 
 

§ 3 
Antragstellung 

 
(1) 1Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. 2Der Antrag kann schriftlich oder in elektronischer Form gestellt wer-

den. 3Der Darlegung eines rechtlichen Interesses oder einer Begründung des Antrags bedarf es nicht. 
 

(2) 1Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle der Stadt Augsburg gestellt werden. 2§ 4 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 

(3) 1Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Informationen der Zugang gewünscht wird. 2Ist der Antrag zu unbestimmt, so 
ist dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller mitzuteilen und Gelegenheit zur Präzisierung des Antrags zu geben. 3Kommt 
die antragstellende Person der Aufforderung zur Präzisierung nach, beginnt der Lauf der Frist gemäß § 5 erneut. 4Sofern der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller Angaben zur Umschreibung der gegehrten Informationen fehlen, hat die Stadt die an-
tragstellende Person entsprechend zu beraten. 

 
 

§ 4 
Gewährung und Ablehnung des Antrags 

 
(1) 1Die Stadt kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. 2Be-

gehrt die Antragstellerin/der Antragsteller eine bestimmte Art des Informationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund 
auf andere Art gewährt werden. 3Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. 
 

(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen Verwal-
tungsunterlagen werden sollen, so weist die Stadt auf diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die Einsicht 
in diese Akten zuständige Stelle. 
 

(3) 1Die Stadt stellt während der Öffnungszeiten ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informati-
onszugang zur Verfügung. 2Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. 
 

(4) Die Stadt stellt auf Antrag Kopien der Informationsträger, die die begehrten Informationen enthalten, auch durch Versendung 
zur Verfügung. 
 

(5) Der Antrag kann abgelehnt werden, 
 
1. wenn der Antragsteller bereits über die begehrten Informationen verfügt, 
2. sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann  
3. oder soweit ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht. 
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(6) Wenn für Amtshandlungen nach dieser Satzung Kosten entstehen, weist die Stadt die Antragstellerin/den Antragsteller recht-

zeitig auf deren voraussichtliche Höhe hin. 
 
 

§ 5 
Antragsbearbeitungsfrist 

 
(1) Die Stadt macht die Informationen innerhalb von einem Monat zugänglich. 

 
(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs zu Informationen hat innerhalb der in Abs. 

1 genannten Frist schriftlich oder in elektronischer Form zu erfolgen und ist zu begründen. 
 
(3) 1Soweit die Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigt, kann die Frist des Abs. 1 um zwei Monate verlän-

gert werden. 2Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren Gründe schriftlich oder 
in elektronischer Form zu informieren. 

 
 

§ 6 
Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs 

 
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der Informationen Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder 

berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen. 
 

(2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, 
 
1. wenn die Informationen gesetzlich oder vertraglich geheim zu halten sind, 
2. wenn es sich bei den Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere nach den jeweils gültigen datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen um personenbezogene Daten handelt, 
3. wenn es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, 
4. wenn es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende Stellungnahmen, Protokolle vertraulicher Beratungen u. ä. handelt, 
5. wenn die Preisgabe der Informationen gerichtliche oder behördliche Verfahrensabläufe oder den behördlichen Entschei-

dungsbildungsprozess gefährden könnte oder 
6. wenn der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht 

 
(3) 1Soweit und solange Informationen aufgrund der vorstehenden Absätze nicht zugänglich gemacht werden dürfen, besteht 

Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen. 2Soweit und solange eine Aussonderung nicht möglich ist, besteht An-
spruch auf Auskunftserteilung über die nicht nach den Abs. 1 oder 2 ausgeschlossenen Informationen. 

 
 

§ 7 
Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten 

 
Rechtsvorschriften, die einen spezialgesetzlichen Zugang zu Informationen regeln oder ihre Grundlage in besonderen Rechtsver-
hältnissen haben, bleiben unberührt. 

 
 

§ 8 
Kosten 

 
1Für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) entsprechend der Satzung über die Er-
hebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Augsburg (Kostensatzung) in der jeweils 
geltenden Fassung erhoben. 2Die Gebühren sind so zu bemessen, dass zwischen Verwaltungsaufwand einerseits und dem Recht 
auf Informationszugang andererseits ein angemessenes Verhältnis besteht. 3Soweit Informationen aufgrund Gesetz, Satzung oder 
Vertrag gegen Entgelt überlassen werden, sind die dort geregelten Entgelte maßgebend. 4Über diese Tatsache ist die Antragstel-
lerin/der Antragsteller rechtzeitig zu informieren. 

 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 29.08.2014 (ABl. vom 19.09.2014, S. 232) außer Kraft. 
 
Augsburg, den 26.07.2022 
 
 
Eva Weber 
Oberbürgermeisterin 
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VERORDNUNG ÜBER PARKGEBÜHREN 
IN DER STADT AUGSBURG (PARKGEBÜHRENORDNUNG) 

 
vom 23.03.2012 (ABl. vom 06.04.2012, S. 80) 

 
Die Stadt Augsburg erlässt als untere Straßenverkehrsbehörde aufgrund von § 6 a Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz (StVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 919); zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz zum autonomen Fahren 
vom 12.7.2021 (BGBl. I S. 3108) i. V. m. § 10 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 2015-
1-1-V), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 14. Dezember 2021 (BayMBl. Nr. 902) 
: 
INHALTSVERZEICHNIS 
 
§   1 Geltungsbereich  
§   2 Parkgebühren und Parkzonen 
§   3 Großveranstaltungen 
§   4 Inkrafttreten 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Soweit das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen an Parkscheinautomatenplätzen nur mit einem gültigen 
Parkschein zulässig ist, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben  
 

(2) Gebühren nach Maßgabe dieser Verordnung können außer am Parkscheinautomaten auch über weitere zugelassene Sys-
teme zur Bezahlung von Parkgebühren (z. B. Mobiltelefone, Taschenparkuhren oder andere elektronische Einrichtungen) ent-
richtet werden 
 

(3) Die Vorschriften über Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung bleiben unberührt. 
 

§ 2 
Parkgebühren und Parkzonen 

 
(1) Es gibt zwei Gebührensätze: 

a) Gebührensatz 1: 2,60 €/h 
b) Gebührensatz 2: 1,00 €/h 

 
(2) Es gibt zwei Parkzonen: 

a) Parkzone 1: „Innenstadt“ 
b) Parkzone 2: „Sonstige“ 

 
(3) Eine Parkgebühr von 2,60 € je Stunde gilt in der Parkzone 1 „Innenstadt“ und umfasst die Bewohnerparkgebiete A (Ulrichs-

viertel), B (Lechviertel), C (Beethoven / Zentrum) komplett sowie D (Domviertel) und F (Hauptbahnhof / Stadtjäger) entspre-
chend der Begrenzung durch folgende Straßen und Plätze: 
 
Viktoriastraße – Fröhlichstraße – Volkhartstraße – Klinkertorstraße – Auf dem Kreuz – Frauentorstraße – Karmelitengasse – 
Stephansplatz – Gallusplatz – Schwedenweg – Äußeres Pfaffengäßchen – Unterer Graben (Westseite) – Mittlerer Graben (bis 
Leonhardsberg nur Westseite) – Oberer Graben – Forsterstraße – Remboldstraße – Rote-Torwall-Straße – Eserwallstraße – 
Theodor-Heuss-Platz – Stettenstraße – Hermanstraße – Ladehofstraße – Halderstraße 
 
Die planerische Darstellung ist Anlage und Bestandteil dieser Vorordnung. 
 

(4) Eine Parkgebühr von 1,00 € je Stunde gilt im übrigen Stadtgebiet mit Parkraumbewirtschaftung. 
 

(5) Darüber hinaus bemisst sich die zulässige Parkdauer bei der Benutzung von Parkscheinautomaten nach dem eingeworfenen 
Geldbetrag. 

 
§ 3 

Großveranstaltungen 
 

(1) Für das Parken von Kraftfahrzeugen auf Straßen und Plätzen, die bei Großveranstaltungen amtlich als gebührenpflichtige 
Parkplätze gekennzeichnet sind (Verkehrszeichen 314 - 322 StVO mit Zusatzschild „gebührenpflichtig“), wird für die einmalige 
Benutzung des Parkplatzes und im Rahmen der jeweils zugelassenen Höchstparkdauer eine Gebühr von 
 
Euro 0,50 bis 10,00 für PKW 
Euro 0,25 bis 5,00 für Krafträder 
Euro 1,00 bis 20,00 für Omnibusse 
 
festgesetzt. 
 

(2) Die Gebühr ist innerhalb des Gebührenrahmens (Absatz 1) nach dem Wert des Parkraumes und nach der zu erwartenden 
Parkraumnachfrage im Verhältnis zum Angebot zu bemessen. 
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(3) Ausgenommen von der Gebührenpflicht sind Schwerbehinderte oder der diese jeweils befördernde Kraftfahrzeugführer, wenn 

eine entsprechende Ausnahmegenehmigung gemäß § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO über Parkerleichterungen für Schwerbehinderte 
mit außergewöhnlicher Gehbehinderung oder für Blinde vorgelegt wird 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über Parkgebühren in der Stadt Augsburg vom 23.03.2012 (Amtsblatt vom 06.04.2012, S. 80) 

außer Kraft. 
 
Augsburg, den 15.07.2022 
 
 
Eva Weber 
Oberbürgermeisterin 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 13.07.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 Aktenzeichen: 630/ BF-2022-114-1 
Bauvorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Garagen 
Baugrundstück: Yorckstr. 66 
Flur Nr.: 467/9 
Gemarkung: Lechhausen 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig.  
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 147 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Weidauer, unter der Rufnummer 324 - 4621 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
  

Rechtsbehelfsbelehrung 
 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

  
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 
  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 18.07.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 Aktenzeichen: 630/ BF-2022-92-1 
Bauvorhaben: Errichtung eines Dreifamilienhauses als Anbau an den Bestand 
Baugrundstück: Eichlerstr. 17 a 
Flur Nr.: 3928 
Gemarkung: Augsburg 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
  

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
  

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 145 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Franz, unter der Rufnummer 324 - 4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
  

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

  
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 18.07.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 Aktenzeichen: 630/ BF-2022-42-1 
Bauvorhaben: Umbau von einer Wohnung in zwei Wohnungen und Anbau von Balkonen 
Baugrundstück: Prinzstr. 16 
Flur Nr.: 5654 
Gemarkung: Augsburg 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
  

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
  

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
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Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 146 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Wußmann, unter der Rufnummer 324 - 4614 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
  

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

  
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
  

 

Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 20.07.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 Aktenzeichen: 630/ NU-2021-85-1 

Bauvorhaben: 
Nutzungsänderung von 2 Wohnungen zu Büro- und Betriebsräumen des alten Stadt-
bades  

Baugrundstück: Leonhardsberg 15 
Flur Nr.: 2166 
Gemarkung: Augsburg 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
  

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
  

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 143 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Klein, unter der Rufnummer 324 - 4656 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
  

Rechtsbehelfsbelehrung 
 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

  
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

  
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 21.07.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 Aktenzeichen: 630/ BA-2021-264-1 

Bauvorhaben: 
Ausbau Dachgeschoß im bestehenden Mehrfamilienhaus und Errichtung einer Log-
gia und einer Gaube 

Baugrundstück: Georgenstr. 41 
Flur Nr.: 1699 
Gemarkung: Augsburg 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
  

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
  

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 145 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Franz, unter der Rufnummer 324 - 4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
  

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

  
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 
  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Verlust des Parkausweises für eine(n) Schwerbehinderte(n) 
 

Der blaue Parkausweis Nr. 1881 für eine(n) Schwerbehinderte(n), ausgestellt vom Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr der Stadt Augs-
burg, ist verloren gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Ansprechpartner: Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr 
Sachbearbeiter:    Hr. Rupprecht  
                             Tel.: 324 - 92 22 

 
 
 

Verlust des Parkausweises für Ärzte 
 

Der gelbe Parkausweis Nr. 000650 für Ärzte, ausgestellt vom Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr der Stadt Augsburg, ist verloren 
gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Ansprechpartner: Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr 
Sachbearbeiter:    Hr. Rupprecht  
                             Tel.: 324 - 92 22 
 


